
1 Wir fahren nur in der erlaubten Zeit vom 1. April bis 15. November  
2 Stunden nach Sonnenaufgang bzw. 1 Stunde vor Sonnenuntergang.

2 Wir fahren nur auf der markierten und freigegebenen Route.

3 Fahrverbote und Sperren gelten auch für uns Radfahrer (Vorsicht bei 
Waldarbeiten etc. – wir beachten die Hinweisschilder!).

4 Wir halten die Straßenverkehrsverordnung (STVO) ein, überholen an-
dere Waldnutzer nur im Schritttempo und verwenden – wenn notwen-
dig – die Klingel.

5 Wir vermeiden unnötigen Lärm und nehmen Rücksicht auf Tiere. Dazu 
gehört auch, nur bei Tageslicht zu fahren.

6 Wir sind Gäste im Wald und verhalten uns auch entsprechend (auch 
gegenüber Grundbesitzer, Forst- und Jagdpersonal).

7 Wir hinterlassen die Natur, wie wir sie gerne vorfinden würden – ohne Abfälle.

8 Fahren abseits der Route und außerhalb der freigegebenen Zeiten 
macht uns zu illegalen Radfahrern. Das kann auch zur nachhaltigen Be-
unruhigung der Wildtiere und zu Schaden an Wald und Pflanzen führen.

9 Falsche Selbsteinschätzung und übertriebener Ehrgeiz sind gefährlich 
– wir schätzen unsere Kondition und unser Können selbstkritisch ein.
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